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Vorwort zur zweiten Auflage

Rund zehn Jahre nach dem Erscheinen der freundlich aufgenommenen ersten 
Auflage ist eine Neubearbeitung dieses Lehrbuchs erforderlich geworden. 
Zahlreiche Fortentwicklungen dieses immer noch am Anfang stehenden mo-
dernen Rechtsgebiets, zunehmende Rechtsprechungsaktivitäten gerade auf eu-
ropäischer Ebene und nicht zuletzt neuere technische Entwicklungen in der 
Luftfahrt lassen eine Neuauflage geboten erscheinen. Nach wie vor wird mit 
dem Lehrbuch keine auf Vollständigkeit abzielende Darstellung angestrebt, die 
jedes Detail und jede Einzeldiskussion des Luftrechts behandelt. Vielmehr 
möchte das Buch dem interessierten Studierenden und dem mit der Materie 
befassten Praktiker eine auf das Wesentliche konzentrierte erste Orientierung 
bieten. Da das Luftrecht den Charakter eines Querschnittsrechtsgebiets auf-
weist, ist vor allem systematische Klarheit notwendig. Deshalb setzt das Lehr-
buch auf eine betont didaktische Ausrichtung: Klare Begriffe, klare rechtssys-
tematische Strukturen und eine dadurch ermöglichte Zuordnung aktueller 
Rechtsfragen bilden das Grundgerüst des vorliegenden Werks.

Für tatkräftige Unterstützung bei der Vorbereitung der zweiten Auflage be-
danke ich mich bei meinen Lehrstuhlmitarbeiterinnen Halah Salih, Marie Car-
nap, Lou Siebert, Marie-Christine Zeisberg und Sarah Hamou. Ein großer 
Dank gilt darüber hinaus Daniela Taudt und Jana Trispel vom Verlag Mohr 
Siebeck für die hervorragende Betreuung.

Ich widme das Buch meinem 2005 verstorbenen Großvater Heinz Gutt-
mann, der mein Interesse an Flugzeugen schon in frühester Kindheit geweckt 
hat.

Potsdam, Juli 2018 Marcus Schladebach
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Einleitung

1Das gestiegene Mobilitätsbedürfnis der Gesellschaft hat zu einem kontinuier
lichen Wachstum der zentralen Verkehrsträger Straßen, Eisenbahn, Schiffs 
sowie Luftverkehr geführt. Unter ihnen nimmt der Luftverkehr eine Sonder
stellung ein, weil er die zur Überbrückung großer Entfernungen attraktivste 
Verkehrsart darstellt und deshalb den individuellen Mobilitätsansprüchen am 
besten entspricht. Dem Flugzeug als schnellstem Verkehrsmittel kommt im 
Rahmen der zunehmenden wirtschaftlichen Globalisierung eine bemerkens
werte Doppelbedeutung zu. Einerseits ist es Teil des Globalisierungsprozesses, 
indem es diesen in verkehrlicher Hinsicht unterstützt. Andererseits sorgt es 
dafür, dass die Welt näher zusammenrückt und die Globalisierungsfolgen be
herrschbar erscheinen. Im weltweiten Maßstab nimmt das Flugzeug daher un
angefochten die Spitzenposition ein und ist aus einer modernen Gesellschaft 
nicht mehr wegzudenken.

2Die damit verbundene verkehrswirtschaftliche Entwicklung stellt die Rechts
ordnung vor große Herausforderungen. Wenngleich dies unter Berufung auf im 
Trend liegende Deregulierungskonzepte gelegentlich gefordert wird, kann das 
Recht den Entwicklungen im Luftverkehr nicht lediglich interessiert zusehen 
und unter Hinweis auf brancheninterne Steuerungseffekte die Kontrolle dieses 
Wirtschaftssektors den Kräften des Markts überlassen, sondern ist zu wirksa
men rechtlichen Antworten aufgerufen. Solche werden für viele Rechtsfragen 
erwartet. So reichen die luftrechtlich diskutierten Themen von Gefahrenab
wehr, Betriebssicherheit und Leistungsfähigkeit über fairen Wettbewerb, Tech
nik und Planung bis hin zu Verbraucherschutz, Umweltbelangen und interna
tio naler Zusammenarbeit.

3Schon diese erste Aufzählung lässt das breite Spektrum luftrechtlicher Fra
gen erkennen, die sich mit den Problemen, den Vorzügen und den Nachteilen 
des Luftverkehrs befassen. Das Luftrecht steht deshalb vor der anspruchsvollen 
Aufgabe, einerseits die positiven Entwicklungen wie fairen Wettbewerb, die 
Steigerung persönlicher Mobilität und vor allem die Nutzung des mit dem 
Luftverkehr verbundenen wirtschaftlichen Potenzials zu gewährleisten, ande
rerseits aber negative Auswirkungen wie verkehrliche Überlastungen des 
Luftraums, Umweltgefährdungen, betriebliche Sicherheitsrisiken und terroris
tische Angriffe auf die Sicherheit des Luftverkehrs so weit wie möglich auszu
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schließen. Es wird deshalb zu klären sein, in welcher Weise die Rechtsordnung 
den zu Recht an sie gestellten Anspruch einer angemessenen rechtlichen Steue
rung zu erfüllen in der Lage ist.

4 Vor diesem Hintergrund hat sich mit dem Luftrecht mittlerweile ein aus 
zahlreichen Regelungen und Prinzipien bestehendes Rechtsgebiet konstituiert, 
dem zwar gelegentlich eine gewisse fachliche Exotik attestiert wird, das jedoch 
auf den zweiten Blick einer beachtlichen Strukturierung zugänglich ist. So las
sen sich die meisten luftrechtlichen Fragen vergleichsweise klar den zentralen 
Regelungsebenen des Internationalen Rechts, des Europarechts und des natio
nalen Rechts zuordnen. Zugleich ist eine ebenenspezifische Kategorisierung in 
Öffentliches Recht, Privatrecht und Strafrecht nicht nur möglich, sondern auch 
geboten. Der mit luftrechtlichen Fragestellungen Befasste steht somit vor der 
nicht geringen Herausforderung, alle drei Regelungsebenen in den Blick zu 
nehmen und sich mit zahlreichen sektorspezifischen Themen der drei großen 
Rechtskategorien des Öffentlichen Rechts, des Privatrechts und des – etwas 
weniger betroffenen – Strafrechts auseinanderzusetzen. Die Beschäftigung mit 
dem Luftrecht verlangt deswegen fundierte Kenntnisse des internationalen, eu
ropäischen und nationalen Rechts. Von Vorteil ist es darüber hinaus, wenn 
diese Kenntnisse durch ein wirtschaftliches Grundverständnis sowie eine Auf
geschlossenheit gegenüber technischen Sachverhalten ergänzt werden.

5 Unter den vielen luftrechtlichen Einzelfragen ragt als übergreifendes Thema 
jedoch die Sicherheit des Luftverkehrs deutlich heraus. Obwohl das Fliegen 
durch viele technische Maßnahmen einen sehr hohen Sicherheitsstandard er
reicht hat, bleibt der Transport von Menschen mit Flugzeugen in tausenden 
Metern Höhe ein aus Sicherheitsaspekten sensibler Vorgang. Hochprofessionell 
ausgebildete Piloten und Pilotinnen sowie erstklassig produzierte und gewarte
te Flugzeuge sind unverzichtbares Rückgrat eines sicheren Flugbetriebs. Schon 
kleinste Ungenauigkeiten können im schlimmsten Fall zu großen Unglücken 
führen. Bedauerlicherweise sind auch bewusste Manipulationen oder gar Ein
griffe in die Sicherheit eines Fluges nicht vollständig auszuschließen, wie etwa 
das Unglück des GermanwingsFlugs in den französischen Alpen im März 
2015 verdeutlicht hat (dazu Schladebach, GYIL 59 [2016], 603 ff.). Verbinden
des Element vieler luftrechtlicher Regelungen ist daher das wichtige Ziel, die 
Sicherheit des Luftverkehrs zu maximieren. Diese zentrale Zielsetzung gesetz
geberischer Aktivitäten im Luftrecht ist Folge der in der Luftverkehrsbranche 
weitverbreiteten Erkenntnis, dass „die Regeln der Luftfahrt mit Blut geschrie
ben seien.“
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Grundlagen des Luftrechts



§  1 Begriff und Systematik

I. Begriff des Luftrechts

1. Grundverständnis

1 Der Begriff „Luftrecht“ bedarf klarer Konturen. Obwohl der praktische Nut
zen einer definitorischen Begriffsbestimmung nicht überschätzt werden sollte, 
so ist sie für eine erste inhaltliche Orientierung durchaus hilfreich. Dabei muss 
berücksichtigt werden, dass die hier unter dem Begriff „Luftrecht“ thematisier
ten Rechtsfragen andernorts aufgrund eines leicht abweichenden Grundver
ständnisses zum Teil unter anderer Terminologie angesprochen werden. So 
finden sich neben dem Luftrecht1 auch die Bezeichnungen „Luftverkehrs
recht“2, „Luftfahrtrecht“3 und „Luftschiffahrtsrecht“.4

a) Internationaler Sprachgebrauch

2 Im internationalen Sprachgebrauch werden die Begriffe „Air Law“, „Aviation 
Law“, „Air Transport Law“, „Droit Aérien“ und „Derecho Aéreo“ verwendet. 
Für den angloamerikanischen Rechtskreis, aus dem die meisten neueren luft
rechtlichen Entwicklungen hervorgehen, hat sich der Begriff „Air Law“ durch
gesetzt,5 der im deutschen „Luftrecht“ seine Entsprechung findet. Zum Teil ist 
auch von „Aviation Law“6 die Rede, ohne dass damit größere inhaltliche Ab
weichungen verbunden wären. Der bemerkenswerte Vorschlag „Aerospace 

1 Hobe/von Ruckteschell, Kölner Kompendium des Luftrechts, 3 Bd., 2008–2010; Meyer, 
Luftrecht in fünf Jahrzehnten, 1961; Riese, Luftrecht, 1949; Volkmann, Internationales 
Luftrecht, 1930.
2 Schwenk/Giemulla, Handbuch des Luftverkehrsrechts, 4.  Aufl. (2013).
3 Schleicher-Reymann, Recht der Luftfahrt, Kommentar, 2.  Aufl. (1937).
4 Meurer, Luftschiffahrtsrecht, 1909; Zitelmann, Luftschiffahrtsrecht, 1910.
5 Hobe/von Ruckteschell/Heffernan, Cologne Compendium on Air Law in Europe, 2013; 
Diederiks-Verschoor/Mendes de Leon/Butler, An Introduction to Air Law, 9th ed. (2012); 
Shaw cross/Beaumont, On Air Law, 4th. ed. (1993); Wassenbergh, Aspects of Air Law and 
Civil Air Policy in the Seventies, 1970; Billyou, Air Law, 1963.
6 Lowenfeld, Aviation Law, 2nd. ed. (1981); Havel/Sanchez, The Principles and Practice of 
International Aviation Law, 2014.
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Law“7 stand im zeitgenössischen Kontext der 1960er Jahre und beabsichtigte, 
luft und weltraumrechtliche Inhalte begrifflich zusammenzufassen. Allerdings 
setzte sich schon bald die zutreffende Erkenntnis durch, dass Luftrecht und 
Weltraumrecht zwei voneinander getrennt zu betrachtende Rechtsgebiete sind.8 
Der Begriff „Aerospace Law“ konnte daher konsequenterweise weder Akzep
tanz noch Verbreitung finden.

b) Abgrenzung zum Umweltrecht

3Geklärt ist ebenfalls, dass das Luftrecht sich nicht auf den Gebrauch der Luft 
als Stoff etwa zur Stickstoffgewinnung oder zur Nutzung von Gasen bezieht. 
Zwar erscheint ein solches Verständnis wegen der begrifflichen Nähe zum Um-
weltmedium „Luft“ auf den ersten Blick nicht gänzlich ausgeschlossen. Doch 
Regelungsgegenstand des Luftrechts ist nicht die Materie Luft, sondern das 
Luftfahrzeug selbst, das der Luft als Trägermedium (Luftauftrieb bzw. Aero
dynamik) bedarf, um sich fortbewegen zu können. Für die Nutzung und vor 
allem für den Schutz der Luft hat sich seit den 1970er Jahren das Immissions
schutzrecht als eines der ältesten Teilgebiete des Umweltrechts herausgebildet.9 
Das Luftrecht erfasst zum Teil denselben Raum, bezieht sich dort jedoch auf 
den Betrieb von Luftfahrzeugen. Es ist daher im Schwerpunkt Verkehrsrecht.

c) Luftfahrtrecht

4Um die verkehrsrechtliche Bedeutung des Luftrechts auch begrifflich zu beto
nen, sind in Deutschland mit „Luftverkehrsrecht“, „Luftfahrtrecht“ und 
„Luftschifffahrtsrecht“ konkretisierende Bezeichnungen eingeführt worden. 
„Luftfahrtrecht“ und „Luftschifffahrtsrecht“ sind allerdings veraltete und 
deshalb gegenwärtig weniger gebräuchliche Begriffe.10 Ihr heute eher rechtshis
torischer Wert darf indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch sie bereits 
das Luftfahrzeug und seine Fortbewegung in der Luft zutreffend in den Vor
dergrund der rechtlichen Betrachtung gestellt haben.

5Zu einem echten Alternativbegriff zum Luftrecht hat sich in Deutschland 
aber mittlerweile der Begriff „Luftverkehrsrecht“ entwickelt. Unterstrichen 
wird dies nicht nur durch die wissenschaftliche Beschäftigung unter diesem 
Titel.11 Zudem trägt auch das wesentliche luftrechtliche Gesetz in Deutsch

7 Cooper, Explorations in Aerospace Law, 1968; ders., ZLW 1964, 1 ff.
8 Schladebach/Platek, Einführung in das Luftrecht, JuS 2010, 499 ff.; Schladebach, Einfüh
rung in das Weltraumrecht, JuS 2008, 217 ff. 
9 Schmidt/Kahl/Gärditz, Umweltrecht, 10.  Aufl. (2017), §  7; Kloepfer, Umweltschutzrecht, 
2.  Aufl. (2011), §  8. 
10 Siehe Fn.  3, 4.
11 Schwenk/Giemulla, Handbuch des Luftverkehrsrechts, 4.  Aufl. (2013); Giemulla/
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land, das Luftverkehrsgesetz (LuftVG),12 diese Bezeichnung. Schließlich könn
te der Bezeichnung „Luftverkehrsrecht“ auch deshalb der Vorzug gegeben wer
den, da die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes in Art.  73 I 
Nr.  6 GG vom „Luftverkehr“ spricht.

d) Luftrecht und Luftverkehrsrecht

6 Der Begriff „Luftverkehrsrecht“ ist zur gegenständlichen Beschreibung inso
weit gut geeignet, als er zutreffend auf den in erster Linie verkehrsrechtlichen 
Gehalt des Luftrechts abstellt. Dies verlangt jedoch nicht zwingend, generell 
diesen Begriff zu verwenden. Es kann mit guten Gründen vertreten werden, 
dass „Luftrecht“ schon sprachlich eine inhaltliche und begriffliche Weite zum 
Ausdruck bringt, die neben der Bezugnahme auf die schwerpunktmäßig ver
kehrsrechtlichen Regelungen auch Bestimmungen einbezieht, die zwar in ande
ren Rechtsgebieten verortet, aber von luftrechtlicher Relevanz sind. Dieser be
griffliche Unterschied hat allerdings allenfalls eine akademische, aber keine 
größere praktische Bedeutung.

7 Denn es ist zu betonen, dass auch unter Verwendung von „Luftverkehrs
recht“ unbestritten ist, dass in die rechtliche Betrachtung punktuell wirt
schafts, wettbewerbs, sicherheits, verbraucherschutz, umwelt, technik, pla
nungs und organisationsrechtliche Bestimmungen einbezogen werden müssen.

8 Jedoch bringt der Begriff „Luftrecht“ sprachlich insgesamt treffender zum 
Ausdruck, dass dieses Rechtsgebiet nicht nur auf den Luftverkehr als solchen 
bezogen ist, sondern sich darüber hinaus auch auf luftrechtlich relevantes 
Recht erstreckt, das originär anderen Rechtsgebieten entstammt. Nimmt man 
wegen des grenzüberschreitenden Bezugs des Fliegens auch den international 
gebräuchlichen Sprachgebrauch „Air Law“ als praktisches Kriterium hinzu, 
erweist sich die Bezeichnung der betreffenden Regelungen als „Luftrecht“ 
letztlich als geeigneter und damit vorzugswürdig.

2. Begriffsdefinition

9 Die Entscheidung für einen geeigneten Begriff der Rechtsmaterie entbindet in
des nicht von der Aufgabe, nunmehr definitorisch zu beschreiben, was dieser 
erarbeitete Begriff inhaltlich erfasst. Andernfalls bliebe er nur ein Etikett oder 
eine sprachliche Hülle ohne jede Substanz.

Schmid, Frankfurter Kommentar zum Luftverkehrsrecht, 5 Bd.; Schäfer, Recht des Luftver
kehrs, 2017.
12 LuftVG vom 1.8.1922 (RGBl. 1922 S.  681). 
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a) Definition Meyers

10Die bis heute am häufigsten zitierte Definition des Luftrechts stammt von Alex 
Meyer (1879–1978), dem Begründer des Luftrechts im deutschsprachigen 
Raum.13 Danach ist Luftrecht die Gesamtheit der rechtlichen Sondernormen, 
welche sich auf die Benutzung des mit Luft angefüllten Raumes oberhalb der 
Erdoberfläche durch Geräte beziehen, die sich kraft der Eigenschaften der Luft 
im Luftraum halten und deren Unterstellung unter die Sondernormen des Luft
rechts nach vernünftiger Verkehrsanschauung geboten erscheint.14

b) Eigene Definition

11Diese Definition verdient grundsätzlich Zustimmung. Sie geht von dem tradi
tionellen Begriff des Luftrechts aus und stellt das Luftfahrzeug in den Mittel
punkt. Jedoch dürfte die Definition durchaus noch prägnanter gefasst werden 
können. Ihr soll deshalb in Anknüpfung an das zuvor beschriebene weite luft
rechtliche Grundverständnis eine eigene kürzere Definition gegenübergestellt 
werden:

12Luftrecht ist die Gesamtheit der Rechtsnormen, die für die Nutzung von 
Luftfahrzeugen relevant sind.

II. Rechtsquellen des Luftrechts

13Die so angesprochenen Rechtsnormen des Luftrechts lassen sich sowohl nach 
ihrer Regelungsebene als auch nach ihrem Regelungsgegenstand unterscheiden.

1. Regelungsebenen

a) Internationales Recht

14Luftverkehr ist in erster Linie als grenzüberschreitender Verkehr angelegt, mit 
dem große Entfernungen in vergleichsweise kurzer Zeit zurückgelegt werden. 
Dies hat ein Bedürfnis nach zwischenstaatlichen (inter natione) Regelungen 
entstehen lassen. Bereits 1944 wurde das bedeutendste internationale Abkom-
men über den Luftverkehr, das Chicagoer Abkommen über die Internationale 
Zivilluftfahrt,15 geschlossen. Auf die Konferenz von Chicago im Dezember 

13 Zu seiner Würdigung Bodenschatz/Böckstiegel/Weides, Festschrift für Alex Meyer, 
1975; Böckstiegel, ZLW 1978, 231 ff. 
14 Meyer, Luftrecht in fünf Jahrzehnten, 1961, S.  61.
15 Chicagoer Abkommen (BGBl. 1956 II S.  411).
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1944 geht ebenfalls die Vereinbarung über den Durchflug im internationalen 
Fluglinienverkehr zurück.16

15 Weitere zentrale Abkommen des internationalen Luftrechts sind das Über
einkommen zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförde
rung im internationalen Luftverkehr von 199917 und das Abkommen über 
strafbare und bestimmte andere, an Bord von Luftfahrzeugen begangene 
Handlungen von 1963.18

16 Neben diesen und weiteren multilateralen völkerrechtlichen Verträgen exis
tiert auch eine Vielzahl bilateraler Luftverkehrsabkommen.19 Sie sind ebenfalls 
der internationalen Regelungsebene zuzuordnen. Zahlreiche regelungsbedürf
tige Fragen des Luftrechts konnten oder sollten nicht multilateral geregelt wer
den. Diese bewusst offen gelassenen Bereiche sind vielfach durch völkerrechtli
che Verträge zwischen den jeweiligen Staaten normiert worden. Hier sind ins
besondere die weltweit ca. 4.000 bilateralen Luftverkehrsabkommen über die 
gegenseitige Gewährung von Verkehrsrechten zu nennen.

b) Europarecht

17 Eine weitere Regelungsebene, von der in jüngerer Zeit immer mehr Recht für 
die Mitgliedstaaten der EU gesetzt wird, ist das EURecht. Rechtliche Vorga
ben für den Bereich des Luftverkehrs enthält zunächst das europäische Primär-
recht. So müssen sich luftrechtliche Sachverhalte unter anderem an der Zustän
digkeit der EU für den innereuropäischen Luftverkehr (Art.  100 II AEUV) so
wie der Niederlassungsfreiheit (Art.  49 AEUV), der Dienstleistungsfreiheit 
(Art.  56 AEUV), dem Kartellverbot (Art.  101 AEUV), dem Missbrauchsverbot 
(Art.  102 AEUV) oder dem Beihilfenverbot (Art.  107 AEUV) orientieren. Ge
rade letzteres spielt im Falle einer mitgliedstaatlichen Unterstützung von Flug
häfen oder Fluggesellschaften (Insolvenz von Air Berlin 2017) eine große prak
tische Rolle.20

18 Eine kontinuierlich zunehmende Zahl an luftrechtlichen Bestimmungen 
bringt das europäische Sekundärrecht hervor. Bekanntlich wird darunter das 
von den EUOrganen im Rahmen der ihnen von den EUMitgliedstaaten über
tragenen Hoheitsbefugnissen erlassene Recht verstanden, wozu gemäß Art.  288 
AEUV insbesondere EUVerordnungen, EURichtlinien und – im Falle beihil

16 Transitvereinbarung (BGBl. 1956 II S.  442).
17 Montrealer Übereinkommen (BGBl. 2004 II S.  458).
18 Tokioter Abkommen (BGBl. 1969 II S.  121). 
19 Schladebach/Bärmann, NZV 2006, 294 ff.; Hoffmann-Grambow, RdTW 2017, 161 ff.
20 So hatte die Bundesregierung im Sommer 2017 der insolventen Fluggesellschaft Air Ber
lin über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einen Überbrückungskredit in Höhe von 
150 Mio. Euro gewährt. Dies zog konsequenterweise ein beihilfenrechtliches Prüfungsver
fahren durch die EUKommission nach Art.  107, 108 AEUV nach sich.
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fenrechtlicher Entscheidungen – EUBeschlüsse gehören. Das kompetenzbe
gründende, aber auch kompetenzbegrenzende europarechtliche Grundprinzip 
der begrenzten Einzelermächtigung (Art.  5 I, II EUV, Art.  7 AEUV) gilt selbst
verständlich auch im europäischen Luftrecht: Auf der Grundlage von Art.  100 
II AEUV kann somit europäisches Sekundärluftrecht erlassen werden, was so
dann hauptsächlich durch EUVerordnungen, seltener durch EURichtlinien 
geschieht.21

19Aus dem umfangreichen Bestand europäischen Sekundärluftrechts sollen an 
dieser Stelle nur folgende Rechtsakte genannt werden:
–  die Verordnung (EG) 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Ra

tes vom 24.9.2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von 
Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft22,

–  die Verordnung (EG) 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11.3.2008 über gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in der Zivil
luftfahrt und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.  2320/200223,

–  die Verordnung (EG) 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11.2.2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs und Unter
stützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei An
nullierung oder großer Verspätung von Flügen24,

–  die Verordnung (EG) 551/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10.3.2004 über die Ordnung und Nutzung des Luftraums im einheitli
chen europäischen Luftraum25,

–  die Verordnung (EG) 2111/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14.12.2005 über die Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der Luft
fahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung 
ergangen ist, sowie über die Unterrichtung von Fluggästen über die Identität 
des ausführenden Luftfahrtunternehmens.26

c) Nationales Recht

20Nach dem internationalen und dem europäischen Recht stellt das nationale 
Recht die dritte Regelungsebene des Luftrechts dar. Sein Geltungsbereich ist 
grundsätzlich auf innerstaatliche Flüge beschränkt. Dennoch weist das natio
nale Luftrecht eine erhebliche Regelungsdichte auf. Diese Tatsache geht nicht 
nur auf die Nähe zum Luftverkehr als bundesrechtlichem Regelungsgegenstand 

21 Schladebach, EuR 41 (2006), 773 ff.
22 ABl.EU Nr. L 293 vom 31.10.2008, S.  3; dazu Pegatzky/Rockstroh, ZLW 2009, 541 ff.
23 ABl.EU Nr. L 97 vom 9.4.2008, S.  72; dazu Lienhart, ZLW 2009, 1 ff.
24 ABl.EU Nr. L 46 vom 17.2.2004, S.  1; dazu Schmid, ZLW 2005, 373 ff.; ders., NJW 
2006, 1841 ff.
25 ABl.EU Nr. L 96 vom 31.3.2004, S.  20; dazu Bues, Der „Single European Sky“, 2012.
26 ABl.EU Nr. L 344 vom 27.12.2005, S.  15; dazu Kohlhase, ZLW 2006, 22 ff. 
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(Art.  73 I Nr.  6 GG), sondern auch darauf zurück, dass viele nationale Gesetze 
bereits recht alt sind und daher vielen Anpassungen und Modernisierungen 
unterlagen. So stammen etwa die entsprechenden Gesetze Großbritanniens, 
Russlands und der Schweiz schon aus den 1910er Jahren.

21 Das grundlegende deutsche luftrechtliche Gesetz ist das Luftverkehrsgesetz 
vom 1.8.1922 (LuftVG)27, dessen jüngste Neufassung am 10.5.2007 verab
schiedet wurde,28 der wiederum zahlreiche weitere punktuelle Änderungen 
folgten. Es wird durch die LuftverkehrsOrdnung vom 10.8.1963 (LuftVO)29 
und die LuftverkehrszulassungOrdnung vom 19.6.1964 (LuftVZO)30 ergänzt. 
Aus neuerer Zeit ist vor allem das Luftsicherheitsgesetz vom 11.1.2005 (Luft
SiG)31 zu nennen. Dieses Gesetz dient speziell dem Schutz vor Angriffen auf die 
Sicherheit des Luftverkehrs und gab im Februar 2006 Anlass für ein bis heute 
Aufsehen erregendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts.32 In §  14 III Luft
SiG wurde dem Bundesminister der Verteidigung die Befugnis verliehen, unter 
bestimmten Bedingungen auch Passagierflugzeuge als letzte Möglichkeit (ulti-
ma ratio) durch Piloten der Bundeswehr abschießen zu lassen. Das Bundesver
fassungsgericht erklärte diese Norm für verfassungswidrig. Bis in die Gegen
wart ist die gesellschaftliche Debatte, ob ein wehrhafter Staat über eine solche 
Befugnis verfügen sollte, nicht beendet.33

2. Regelungsgegenstände

22 Das Luftrecht lässt sich außerdem entweder separat oder ebenenspezifisch da
nach unterteilen, ob der einzelne Rechtsakt öffentlichrechtliche, privatrechtli
che oder strafrechtliche Rechtsbeziehungen regelt.

a) Öffentliches Recht

23 Kennzeichnend für das Öffentliche Recht sind Regelungen, die ein Subordina-
tionsverhältnis (ÜberUnterordnung) zwischen einem Hoheitsträger einerseits 
und einem Bürger bzw. einem Unternehmen begründen. Maßgebliches Kriteri
um für ein derart vertikal strukturiertes Rechtsverhältnis ist die einseitig ver
bindliche Regelungs und Anordnungsbefugnis des Hoheitsträgers. Nur von 
untergeordneter Bedeutung, aber auch dem Öffentlichen Recht zugeordnet, 

27 RGBl. 1922, S.  681; dazu Bethkenhagen, Die Entwicklung des Luftrechts bis zum Luft
verkehrsgesetz von 1922, 2004.
28 BGBl. 2007 I S.  698.
29 BGBl. 1963 I S.  652.
30 BGBl. 1964 I S.  370.
31 BGBl. 2005 I S.  78.
32 BVerfGE 115, 118 = NJW 2006, 751.
33 von Schirach, Terror. Ein Theaterstück, 2015.
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